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Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen  

in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ 

 

Projektaufruf 2020 

 

Mit dem Nachtrag zum Bundeshaushalt 2020 (Konjunkturpaket) werden erneut Mittel 

in Höhe von 600 Millionen Euro für die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den 

Bereich Sport, Jugend und Kultur bereitgestellt. Die Mittel stehen für die Förderung 

investiver Projekte mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung und mit 

sehr hoher Qualität im Hinblick auf ihre Wirkungen für den gesellschaftlichen Zusam-

menhalt und soziale Integration in der Kommune und die Stadt(teil)entwicklungspoli-

tik zur Verfügung. Die Projekte sollen auch einen Beitrag zum Klimaschutz aufweisen 

und über ein überdurchschnittliches Investitionsvolumen oder hohes Innovationspo-

tenzial verfügen.  

Die Mittel sollen in zwei Tranchen umgesetzt werden: Um die Mittel des Konjunktur-

pakets möglichst schnell zu verausgaben, beabsichtigt der Haushaltsausschuss des 

Deutschen Bundestags im September 2020 Projekte mit einem Bundeszuschuss von 

insgesamt 200 Millionen Euro auf Basis der Interessenbekundungen zum Projek-

taufruf 2018 für eine Förderung zu beschließen. Für diese erste Tranche ist eine er-

neute Bewerbung nicht erforderlich!  

Weitere 400 Millionen Euro stehen für diesen Projektaufruf 2020 zur Verfügung. Für 

diese zweite Tranche ist ein Beschluss des Haushaltsausschusses im I. Quartal 2021 

vorbehaltlich des Beschlusses des Deutschen Bundestags zum Bundeshaushalt 

2021 geplant. Kommunen, die eine Interessenbekundung auf den Projektaufruf 2018 

eingereicht hatten und noch nicht gefördert werden, können ihre Interessenbekun-

dungen gegebenenfalls aktualisiert erneut einreichen. 

Die Bundesmittel werden als Zuwendung nach §§ 23, 44 BHO im Wege der Projekt-

förderung an die Kommune bewilligt. Die Mittel stehen vorbehaltlich des Beschlusses 

zum Bundeshaushalt 2021 in Jahresraten bis 2025 kassenmäßig zur Verfügung und 

sollen im Jahr 2021 vollständig verpflichtet werden. Dies ist bei der Antragstellung zu 

berücksichtigen. Die Zuwendungen werden nach Maßgabe der Verwaltungsvorschrif-

ten zu § 44 BHO gewährt; die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
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zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Ge-

bietskörperschaften (ANBest-Gk) werden unverändert Bestandteil der jeweiligen Zu-

wendungsbescheide. 

Mit der Umsetzung und der Begleitung des Programms hat das Bundesministerium 

des Innern, für Bau und Heimat, vertreten durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 

und Raumforschung (BBSR) den Projektträger Jülich beliehen. 

Kommunen, die über geeignete Projekte verfügen, sind aufgerufen, dem Projektträ-

ger Jülich bis zum 30. Oktober 2020 Projektvorschläge zu unterbreiten.  

Maßgeblich hierfür sind nachfolgende Rahmenbedingungen: 

 

1. Förderfähige Maßnahmen 

Im Rahmen des Bundesprogramms sind kommunale Einrichtungen in den Bereichen 

Sport, Jugend und Kultur förderfähig. Der Schwerpunkt soll jedoch bei Sportstätten 

liegen wie zum Beispiel öffentlich genutzte Sportplätze einschließlich baulicher Ne-

benanlagen, Turnhallen, Schwimmhallen sowie Freibäder, da hier ein besonderer In-

standsetzungsrückstand gesehen wird.  

Grundsätzlich gefördert werden die bauliche Sanierung und der Ausbau von Einrich-

tungen der sozialen Infrastruktur. Ersatzneubauten sind nur in Ausnahmefällen för-

derfähig. Dies kann u.a. dann gelten, wenn dies im Vergleich zur Sanierung die wirt-

schaftlichere Variante ist. Dies ist zu belegen. Die Förderung umfasst grundsätzlich 

konzeptionelle, investitionsvorbereitende und investive Kosten.  

Gefördert werden können sowohl Einzelgebäude als auch städtebauliche Ensembles 

unter Einbezug relevanter Gebäude. Die Projekte können Bestandteil einer städte-

baulichen Gesamtmaßnahme sein, dies ist jedoch keine Fördervoraussetzung. Das 

vorgeschlagene Projekt sollte Gegenstand einer städtebaulichen Gesamtstrategie 

sein bzw. sich aus einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept oder vergleichbaren 

Planungen erschließen. Die Projekte müssen langfristig nutzbar sein, die Zweckbin-

dungsfrist liegt in der Regel bei 10 Jahren, bei Ersatzneubauten bei 20 Jahren. 

Im Bundesprogramm werden größere Projekte mit deutlichen stadtentwicklungspoliti-

schen Impulsen für die Gemeinde oder Stadt sowie regionaler oder überregionaler 
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Wirkung gefördert. Sie haben eine besondere Wirkung für den gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt und die soziale Integration vor Ort (z.B. Angebote für unterschiedliche 

Zielgruppen, Barrierefreiheit/-armut) und sollen daher für die Öffentlichkeit zugänglich 

sein. Zudem tragen sie in besonderer Weise zu den Klimaschutzzielen des Bundes 

(z.B. Minderung des Primärenergieverbrauchs, Minderung des CO2-Ausstoßes) bei. 

Durch eine städtebauliche Einbindung in das Wohnumfeld erreichen sie eine nach-

haltige Verbesserung des Stadt- bzw. Ortsteils. Sie zeichnen sich durch einen beson-

deren und innovativen konzeptionellen und baulichen Qualitätsanspruch aus. Sie 

verfolgen die baukulturellen Ziele des Bundes.  

Die Sanierungsmaßnahmen sind Projekte, mit denen in der Regel Aufgaben und 

Probleme von erheblicher finanzieller Dimension gelöst werden. Mit einem über-

durchschnittlich hohen Fördervolumen soll eine schnelle und ggf. umfassende Inter-

vention und Problembearbeitung möglich sein. 

Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und zur Unterstützung der 

regionalen Bedeutsamkeit sind auch interkommunale Projekte förderfähig. 

Im Rahmen der im Bundeshaushalt 2020 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung 

mit Fälligkeiten bis 2025 sind auch mehrjährige Maßnahmen förderfähig. 

Förderfähig sind auch Objekte, die im Eigentum des Landes oder privater Dritter ste-

hen sowie Projekte mehrerer Antragsteller. Dabei kommt es auf die kommunale Nut-

zung vor Ort an.  

Die Fördermaßnahmen müssen klar abgrenzbar und definiert sein, d.h. sie müssen 

in Abgrenzung zu anderen Maßnahmen im Umfeld einzeln betrachtet werden kön-

nen. Die Förderung entsprechender Bauabschnitte ist zulässig. 

 

2. Antragsteller 

Antragsberechtigt und Förderempfänger sind nur die Kommunen, in deren Gebiet 

sich das zu fördernde Projekt befindet. Bei gemeinsamen Projekten mehrerer Kom-

munen übernimmt eine Kommune die Federführung. Die Stadtstaaten werden hierbei 

wie Kommunen behandelt. 

Antragsteller und Förderempfänger sind die jeweiligen Kommunen auch dann, wenn 

sich das zu fördernde Objekt in Privat-, Kirchen- oder Landeseigentum befindet. 
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3. Komplementärfinanzierung 

Projekte im Rahmen des Bundesprogramms müssen von den betreffenden Kommu-

nen bzw. Ländern (bei Landeseigentum) mitfinanziert werden. 

Bei der Ermittlung der förderfähigen Projektkosten (Hinweis: Umsatzsteuer, die als 

Vorsteuer abzugsfähig ist, ist nicht förderfähig) finden eventuelle finanzielle Beteili-

gungen des Eigentümers oder Nutznießers keine Berücksichtigung (Ausnahme: Ei-

gentum der Kommune oder des Landes).  

Der Bundesanteil der Förderung soll in der Regel bei zwischen 0,5 bis 3 Millionen 

Euro liegen. 

 

3.1 Anteil der Kommune 

 Bund Kommune 

Grundsatz 45 v.H. 55 v.H. 

Haushaltsnotlage 90 v.H. 10 v.H. 

Eine Haushaltsnotlage ist durch die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde zu be-

stätigen. Eine freiwillige finanzielle Beteiligung des Landes ist ausdrücklich er-

wünscht; sie kann jedoch nicht den Eigenanteil der Kommune ersetzen.  

 

3.2 Förderung landeseigener Objekte 

Bei Objekten in Landeseigentum ist eine Eigenbeteiligung des Landes obligatorisch: 

 Bund Land 

Grundsatz 45 v.H.  55 v.H. 

Ausnahmen sind möglich, wenn durch den Stabilitätsrat eine Haushaltsnotlage des 

Landes festgestellt wurde.  

 

3.3 Erbringung der Finanzierungsanteile von Land bzw. Kommune 

Kommunen und Länder müssen ihre finanziellen Eigenanteile nach Maßgabe der 
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ANBest-Gk anteilig zu den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln des Bundes er-

bringen. Eine Vorleistung mit Bundesmitteln und der dadurch bedingte spätere Aus-

gleich mit kommunalen oder Landesmitteln sind nicht möglich. Die finanziellen Eigen-

anteile der Kommune bzw. des Landes sind für die Laufzeit der Maßnahme zu erbrin-

gen und durch Ratsbeschluss auf Grundlage der Auswahlentscheidung mit dem Zu-

wendungsantrag zu bestätigen. 

 

3.4 Beteiligung Dritter 

Es besteht die Möglichkeit, unbeteiligte Dritte in die Finanzierung einzuschließen. Als 

unbeteiligte Dritte gelten solche natürlichen oder juristischen Personen, die nicht 

selbst Förderempfänger oder Nutznießer der Förderung sind (z.B. unabhängige Stif-

tungen oder Spender). Solche Beteiligungen sind ausdrücklich erwünscht. Sie kön-

nen als kommunaler Eigenanteil gewertet werden – bis zu einem in jedem Fall von 

der Kommune aufzubringenden Eigenanteil von 10 Prozent der förderfähigen Kos-

ten.  

Bei privaten oder kirchlichen Eigentümern sowie bei anderen öffentlichen Förderge-

bern handelt es sich grundsätzlich nicht um unbeteiligte Dritte. Eine solche Beteili-

gung ist gleichwohl ausdrücklich erwünscht. Für die Berechnung des kommunalen 

Anteils sind in diesen Fällen grundsätzlich die Gesamtkosten abzüglich eines eventu-

ellen Eigentümeranteils bzw. des Anteils anderer öffentlicher Fördergeber maßgeb-

lich.  

 

4. Verfahrensablauf Projektaufruf 2020  

Das Verfahren ist in zwei Phasen untergliedert. Nach Einreichung der Projektskizzen 

in der 1. Phase beschließt der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags die 

zur Antragstellung vorzusehenden Projekte. Die 2. Phase umfasst dann die eigentli-

che Beantragung der Bundesförderung in Form einer Projektzuwendung (Zuwen-

dungsantrag) nach Maßgabe der Verwaltungsvorschriften zu § 44 BHO durch die 

ausgewählten Kommunen. 

 

Phase 1: Einreichung von Projektskizzen  

In der 1. Phase ist die Projektskizze mit Beschluss des Stadt- oder Gemeinderates, 
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mit dem die Teilnahme am Projektaufruf 2020 gebilligt wird, dem Projektträger Jülich 

bis zum  

30. Oktober 2020 

über eine sogenannte Projektskizze online einzureichen. Die Stadtstaaten bestim-

men für sich, welches Organ für die Beschlussfassung zuständig ist. 

Zuvor ist bis zum 23. Oktober 2020 dem für die Städtebauförderung zuständigen 

Landesressort formlos anzuzeigen, dass und für welches Projekt eine Antragstellung 

vorgesehen ist. 

Das Projektskizzenformular ist ab dem 21. August 2020 über das Förderportal des 

Bundes in easy-Online aufrufbar: 

https://foerderportal.bund.de/easyonline 

Die in easy-Online erstellte Projektskizze ist nach Abschluss des digitalen Antrags-

verfahrens unverändert ausgedruckt und unterschrieben (ggf. mit ergänzenden Un-

terlagen) dem Projektträger Jülich und dem für die Städtebauförderung zuständigen 

Landesressort bis zum 4. November 2020 zuzusenden (Poststempel). Das entspre-

chende Landesressort erstellt daraufhin eine für das Antragsverfahren notwendige, 

städtebauliche Stellungnahme. Die Stellungnahmen zu den Projektskizzen senden 

die Länder bis zum 20. November 2020 gesammelt an das BMI. 

Ein noch nicht vorliegender Ratsbeschluss kann dem Projektträger Jülich erforderli-

chenfalls ebenfalls bis zum 13. November 2020 (Poststempel) nachgereicht werden. 

 

Auswahlkriterien 

Für die Auswahl der Projekte sind u.a. folgende Kriterien ausschlaggebend (nicht ku-

mulativ, keine Rangfolge): 

− besondere regionale oder überregionale Wahrnehmbarkeit; 

− begründeter Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und zur sozialen 

Integration im Quartier/in der Kommune; 

− erhebliches und überdurchschnittliches Investitionsvolumen; 

− Machbarkeit und zügige Umsetzbarkeit, langfristige Nutzbarkeit; 

− städtebauliche Einbindung in das Wohnumfeld und baukulturelle Qualität; 

https://foerderportal.bund.de/easyonline


 

7 
 

− überdurchschnittliche fachliche Qualität, insbesondere hinsichtlich des gesell-

schaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration (einschließlich Barri-

erefreiheit/-armut) und/ oder Klimaschutz; 

hohes Innovationspotenzial. 

Phase 2: Beantragung der Zuwendung für die ausgewählten Projektskizzen  

Die zu fördernden Kommunen werden nach Projektauswahl zu Beginn der 2. Phase 

durch den Projektträger Jülich aufgefordert, einen entsprechenden Zuwendungsan-

trag für die Förderung ihres Projektes zu stellen. Die Kommune wird dahingehend im 

Rahmen eines kurzfristig durchzuführenden Koordinierungsgesprächs beraten. Der 

Zuwendungsantrag umfasst grundsätzlich das Antragsformular, den Ausgaben- und 

Finanzierungsplan, den Ablauf- und Zeitplan sowie die entsprechenden Nachweise 

des kommunalen Finanzierungsanteils (Ratsbeschluss) sowie ggf. weiterer Mittelge-

ber. Der Zuwendungsantrag muss die Erklärung enthalten, dass das beantragte Pro-

jekt noch nicht begonnen wurde. Voraussichtlich ab April 2021 werden die Koordinie-

rungsgespräche durchgeführt. Sechs Wochen nach dem Koordinierungsgespräch 

sind von den Kommunen die Zuwendungsanträge einzureichen. Die Zuwendungsbe-

scheide werden im Laufe des Jahres 2021 erteilt. 

 

5. Baufachliche Prüfung 

Für die Umsetzung von baulichen Maßnahmen im Rahmen des Zuwendungsantra-

ges sind bei einer Förderung die „Richtlinien für die Durchführung von Zuwendungs-

baumaßnahmen (RZBau)“ zu beachten. Diese sind unter folgendem Link abzurufen:  

https://www.fib-bund.de/Inhalt/Richtlinien/RZBau/  

Die baufachliche Prüfung erfolgt durch die für den Bund tätige Bundesbauverwaltung 

entsprechend ZBau. Bei kleineren Maßnahmen wird diese durch die örtlichen Rech-

nungsprüfungs- und Bauämter wahrgenommen. 

 

6. Informationspflicht, begleitende Öffentlichkeitsarbeit 

Die Förderempfänger verpflichten sich: 

− dem Bund entsprechende Informationen über das Förderprojekt zu erteilen, 

− auf die besondere Förderung durch den Bund hinzuweisen und 

https://www.fib-bund.de/Inhalt/Richtlinien/RZBau/


 

8 
 

− bei der Vernetzung und dem Erfahrungsaustausch der Projekte mitzuwirken. 

7. Weiteres Verfahren 

33. KW Veröffentlichung des Projektaufrufs 2020 

21. Aug. 2020 Freischaltung des Erhebungsbogens in easy-Online  

23. Okt. 2020 Fristende zur formlosen Anzeige des Antrags beim für die 

Städtebauförderung zuständigen Landesministerium 

30. Okt. 2020  

24 Uhr 

Fristende zur Einreichung der Projektanträge über easy-Online 

04. Nov. 2020 

(Poststempel) 

Fristende zur Einreichung der Projektskizzen in unveränderter, 

ausgedruckter und unterschriebener Form beim Projektträger 

Jülich und beim für Städtebauförderung zuständigen Landes-

ministerium. Die Übersendung an den Projektträger Jülich oder 

das Land alleine ersetzt nicht die andere jeweils notwendige 

Übersendung. 

13. Nov. 2020 

(Poststempel) 

Fristende für Nachreichung von geforderten Unterlagen (z.B. 

Ratsbeschluss) 

20. Nov. 2020 Einreichung der Stellungnahmen der Länder beim BMI 

Nov./Dez. 

2020 

Sichtung und Vorprüfung der Förderanträge durch den Projekt-

träger Jülich 

I. Quartal 2021  Beschluss der zur Antragstellung vorzusehenden Projekte  

durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags 

und Pressemitteilung des BMI zum Beschluss 

vsl. II. - IV. 

Quartal 2021 

Durchführung der Koordinierungsgespräche 

Erstellung der Zuwendungsanträge durch die Kommunen in 

Abstimmung mit dem Projektträger Jülich 

Erteilung Zuwendungsbescheide durch den Projektträger Jülich 
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8. Kontakt 

Projektanträge sind über das Projektskizzenformular in easy-Online unter folgender 

URL bis zum 30. Oktober 2020 einzureichen: 

https://foerderportal.bund.de/easyonline 

Zum verbindlichen Nachweis ist der in easy-Online erstellte Projektantrag dem Pro-

jektträger Jülich und der für Städtebauförderung zuständigen Landesbehörde unver-

ändert ausgedruckt und unterschrieben (ggf. mit ergänzenden Unterlagen) bis zum 

04. November 2020 (Poststempel) zuzusenden: 

 

Projektträger Jülich (PtJ – IKK 4) 

Forschungszentrum Jülich GmbH 

Postfach 61 02 47 

10923 Berlin 

 

Fragen zum Projektaufruf richten Sie bitte an: 

Innovation ländlicher Räume, Klimaschutz, Kommunales Bauen (IKK) 

Kommunales Bauen (IKK 4) 

Email: ptj-sjk-skizzeninfo@fz-juelich.de Betreff: Projektaufruf 2020 – Sanierung kom-

munaler Einrichtungen 

 

Telefonischer Kontakt: 

Hotline montags bis freitags von 9-15 Uhr unter:  

 

Tel.: 030 201 99 3625 

Fragen zu easy-Online:  030 20199 3659  (ab 21.08.2020) 

https://foerderportal.bund.de/easyonline


 Halle (Saale), den 14.10.2020 

 
 

Arbeitshilfe zur internen Vorbereitung ihrer Projektskizze  
für das Bundesprogramm 

Sanierung Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen 
 
 

Die finale Einreichung der Skizze erfolgt ausschließlich über das easy-online Portal bis zum 30.10.2020 
  
 

Haben Sie bereits eine Skizze zu diesem Projekt 
im Förderaufruf 2018 eingereicht ? 

ja            

nein   X    

  
Bitte tragen Sie hier die online-Kennung aus  
2018 ein.  

 

  

Projektskizzeneinreichende Kommune: Stadt Halle (Saale) 

 Marktplatz 1 

 06100 Halle (Saale) 

  

Ausführende Stelle in der Kommune: Fachbereich Immobilien  

  

 Am Stadion 5 

 06122 Halle (Saale) 

  

Planzeitraum: 2021 - 2025 

  

Projektname: Sanierung Hauptsporthalle am Bildungszentrum Halle-Neustadt 

  

Projektleitung: Herr/Frau <Vorname Name> 

 Telefon: 

 Fax: 

 eMail 

  

Für die Städtebauförderung zuständiges 
Ministerium im Bundesland:   

<Name>  

 <Untergliederung> 

 <Straße, Hausnummer> 

 <PLZ Ort> 

 
Datenschutzerklärung 

Soweit der Antrag personenbezogene Daten von Beschäftigten des/der Antragsteller(s)(in) oder sonstigen 
natürlichen Personen enthalten sind, wurden diese entsprechend den Datenschutzhinweisen informiert und deren 
Einverständnis eingeholt 
 
 
Wichtige Voraussetzung 
Mit dem Vorhaben ist noch nicht begonnen worden. 
Das Projekt wird ausschließlich aus dem Bundesprogramm Sanierung Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen 
gefördert oder ist ein Bauabschnitt eines Großprojektes, der ausschließlich aus dem Bundesprogramm Sanierung 
Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen gefördert wird. 
 

HAD92730
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SKI Vorhabenbeteiligte 
 
 

Kommune:  Stadt Halle (Saale) 

 Marktplatz 1 

 06108 

 Halle (Saale) 

 Sachsen-Anhalt 

 Telefon 

 Fax 

 eMail 

  

Ausführende Stelle in der Kommune: Stadt Halle (Saale)  

 Fachbereich Immobilien 

 Am Stadion 5 

 06122 

 Halle (Saale) 

 Telefon: 0345 221 2001 

 Fax: 0345 221 4054 

 E-Mail: Immobilien-bewirtschaftung@halle.de 

  

1.Kontaktperson der Kommune 
 (zeichnungsberechtigte Person) 

Herr Martin Heinz 

 Fachbereichsleiter 

 Telefon: 0345 221 2001 

 Fax:0345 221 4054 

 E-Mail: martin.heinz@halle.de 

  

2.Kontaktperson der Kommune 
(fachlicher Ansprechpartner) 

Frau Jutta Grimmer 

 Abteilungsleiterin 

 Telefon.: 0345 221 2166 

 Fax: 0345 221 2067 

 E-Mail: jutta.grimmer@halle.de 

  

Weitere Kontaktperson 
(administrativer Ansprechpartner) 

Herr Karsten Erich Hoeppe 

 Telefon.: 0345-221-2055 

 Fax: 

 E-Mail: karstenerich.hoeppe@halle.de 

  

 
 

 
 



SKI Vorhabenbezogene Daten 
 
 
Projekttitel des Projekts:  
(bestehend aus 'Bundesland_Projektvorhaben/-maßnahme' mit max. 20 Zeichen)  
Bitte keine Umlaute oder Sonderzeichen (Satzzeichen) verwenden. Bitte wählen Sie einen Projekttitel bestehend aus dem 
zweistelligen Buchstabenkürzel des Bundeslands der Kommune 
www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Glossar/bundeslaender  

und einem Schlagwort des Projektvorhabens (z.B. NW_Fordsiedlung)  
 
 

1. Kurzbeschreibung des Projektes (max. 2000 Zeichen incl. Leerzeichen) 
(Insbesondere Art des Projekts, , Abgrenzbarkeit des Projekts) 

 
 
 
 

Die Hauptsporthalle hat einen besonders hohen Stellenwert im Sportkomplex Neustadt. Sie ist mit den vorhandenen 
Sportmöglichkeiten einzigartig und unverzichtbar. Neben der Hallenfläche für Sportspiele stehen zusätzlich eine Turnhalle, 
eine Boxerhalle, ein Gymnastik- sowie ein Kraftraum zur Verfügung, wobei alle Räumlichkeiten gleichzeitig und unabhängig 
voneinander durch verschiedene Vereine und Gruppen genutzt werden können. 
 

 
 

2. Begründung für das Projekt incl. seiner städtebaulichen Einbindung bzw. dem Quartiersbezug (max. 
2000 Zeichen incl. Leerzeichen) 
(Beschreibung des derzeitigen und des mittel- bis langfristigen Bedarfs (quantitativ und qualitativ). Ist der Bedarf in den 
jeweiligen Fachplanungen bzw. im integrierten Stadtentwicklungskonzept bereits zuvor identifiziert worden. Wenn nein, 
wie soll die städtebauliche Einbindung gesichert werden? 

 
 
 
 

 
Für die Sportmöglichkeiten in der Stadt Halle (Saale) - insbesondere dem Stadtgebiet Halle 
Neustadt - kommt diesem Sporthallenkomplex eine besondere und zentrale Bedeutung zu. Denn er übernimmt im Stadtteil 
Halle-Neustadt eine zentrale Funktion als Anlaufpunkt aller Gruppen von Menschen aus allen kulturellen, religiösen, 
nationalen und ethnischen Herkünften, als Treff zum gemeinsamen Sporttreiben, zum gemeinsamen Erleben und Genießen 
von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen sowie zum gegenseitigen Kennenlernen. 
  
Die Personen, die diese Halle nutzen, kommen zum Großteil aus dem Stadtteil Halle-Neustadt, aber auch aus anderen 
Teilen der Stadt Halle (Saale). Sie gehören den verschiedensten gesellschaftlichen Schichten an und nutzen Angebote 
vom Kita-Turnen bis hin zur Senioren-Gymnastik. Spezielle Kurse und Angebote richten sich insbesondere an jugendliche 
Aussiedler und Menschen mit Migrationshintergrund, die hier praxisnah und unabhängig von ihrer kulturellen und religiösen 
Herkunft in die Gemeinschaft integriert werden. Einige dieser Angebote können schon über einen längeren Zeitraum sehr 
große Erfolge in dieser Arbeit vorweisen. 
  
An den Wochenenden ist der Sporthallenkomplex Bildungszentrum der zentrale Anlaufpunkt in Halle-Neustadt für 
Sportveranstaltungen aller Art. Insbesondere der Punktspielbetrieb in der Sportart Handball, in verschiedenen Ligen und 
Altersklassen – sowohl im weiblichen als auch männlichen Bereich –, hat hier sein zentrales Zuhause. Darüber hinaus 
finden weitere attraktive Wettkämpfe in Sportarten wie Turnen, Gymnastik, Boxen, Judo, Karate, Bogenschießen, 
Hallenfußball und Hockey statt. 
  
Der Sporthallenkomplex Bildungszentrum ist durch etliche hochrangige und internationale Sporthöhepunkte auch weit über 
die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Länderspiele im Volleyball, Bundesliga-Kämpfe im Boxen und das jährlich stattfindende 
internationale Nachwuchs-Fußball-Hallenturnier mit Bundesliga-Mannschaften und anderen europäischen Klubs sind nur 
einige Beispiele. 
  
Der Sporthallenkomplex Bildungszentrum wurde 1967 erbaut. Die Spielsporthalle wurde im Jahr 1996 mit dem Einbringen 
eines neuen Sportbodens teilweise saniert. Der aktuelle bauliche Zustand, insbesondere des Daches, der Fassade, der 
Lichtkuppel sowie der haustechnischen Anlagen, erfordert jedoch eine grundlegende Sanierung. 
 
 
  

 
 
 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Glossar/bundeslaender.html


3. Fördermaßnahmen/Ziele und Zweck des Projekts (max. 2000 Zeichen incl. Leerzeichen) 
(Welche übergeordneten Ziele sollen durch das Projekt erreicht werden? 
Welchen Zweck soll die Förderung des Projekts erfüllen? (Welche investiven und investitionsvorbereitende Maßnahmen 
sind für das Erreichen der genannten Ziele und Umsetzung des Zwecks dieses Projekts vorgesehen?) 

 
 
 
 

Ziel der Baumaßnahmen ist die nachhaltige und langfristige Sicherung der Hauptsporthalle am Berufsbildungszentrum als 
Trainings- und Veranstaltungsort.  
 
Die bestehende Halle ist der letzte Typ einer Sporthalle dieser Art in Bauweise der sogenannten „Müller-Schalen“. Der aus 
Halle (Saale) stammende Ingenieur Herbert Müller entwickelte ab Anfang der 1950-er Jahre Hyperboloid-Stahlbetonschalen 
als schlanke Tragwerke für verschiedenste Anwendungen. Die Halle am Bildungszentrum ist ein herausragendes, und in 
Ihrer Einzigartigkeit als Bautyp das letzte Zeugnis einer zukunftsweisenden Nachkriegs-Moderne des Ingenieurbaues in der 
ehemaligen DDR. 
 
Wesentlicher Teil der Arbeiten ist die Sanierung und Ertüchtigung des Dachtragwerkes für einen weiteren Lebensdauer-
Zyklus. Ergänzend dazu werden die haustechnischen Anlagen grundständig erneuert und ausgetauscht. Die Außenhülle 
wird passend zu den Förderrichtlinien nach ENEV-Standard zur Vermeidung von CO²-Emmissionen ertüchtigt. 
 
Von der Raumstruktur her wird durch den Tausch von Räumen im Inneren der Einbau weiterer mittelgroßer 
Gymnastikräume ermöglicht. Diese Räume werden durch die sich ändernde Altersstruktur der Bevölkerung vermehrt 
nachgefragt.  
 
Alles in Allem wird die Sporthalle am Bildungszentrum von der Technik und den Anforderungen an das Raumprogramm auf 
einen technisch zeitgemäßen und von der Raumstruktur auf die Zukunft vorbereiteten Stand gebracht. 
 
 

 
4. Projektbeteiligte und Organisationsstruktur (max. 2000 Zeichen incl. Leerzeichen) 

(bereits absehbare bzw. bestehende Subaufträge benennen; Darstellung der absehbaren bzw. bestehenden Form der 
Zusammenarbeit sowie der Arbeitsverteilung untereinander) 

 
 
 
 

Die Stadt Halle als Eigentümer der Hauptsporthalle am Bildungszentrum setzt, vertreten durch den Fachbereich 
Immobilien als Bauherr und Auftraggeber die Maßnahme um. 
Betreiber und Nutzer ist der Fachbereich Sport (FB 52) der Stadt Halle (Saale) 

 
5. Erfüllung der Auswahlkriterien (max. 2500 Zeichen incl. Leerzeichen) 

(Welche und wie werden die Auswahlkriterien erfüllt?) 

  
Wird zur Abgabe des Förderantrages komplettiert 
 

 
 

6. Ablauf- und Zeitplan (für wann sind welche Maßnahmen geplant) (max. 2500 Zeichen) 
(Angaben zu Start- und Endtermin der Maßnahmen unter Beachtung der Förderlaufzeit 2021 – 2025) 
Nennen Sie zudem wichtige Meilensteine der Projektumsetzung 

 Oktober 2020:  Einreichen Projektskizze Förderprogramm 
Oktober 2020:   Grundsatzbeschluss 
1. Quartal 2021:  Einreichen Fördermittelantrag 
2. Quartal 2021:  Leistungsphase 1 und LP 2, Vorentwurf 
3. Quartal 2021:  Zuwendungsbescheid Fördermittel 
4. Quartal 2021:  Variantenbeschluss 
1. Quartal 2022:  LP 3, Entwurf 
2. Quartal 2022:  Baubeschluss 
3. Quartal 2022:  Leistungsphase 4, Bauantrag 
4. Quartal 2022:  Leistungsphase 5, Ausführungsplanung 
1. Quartal 2023:  Leistungsphase 6 
2. Quartal 2023:  Leistungsphase 7 
3. Quartal 2023:  Leistungsphase 8, Baubeginn 
1. Quartal 2025:  Bauende / Fertigstellung  
2.-4. Quartal 2025:  Dokumentation und Verwendungsnachweise 
 



 
 
 
Ausgabenplan 
 (in dem Ausgabenplan sind die Ausgaben aller Maßnahmen gemäß dem Ablauf- und Zeitplan anzugeben; Ablauf- und 
Zeitplan sowie Ausgaben- und Finanzierungsplan müssen in den Maßnahmen übereinstimmen) 
 
2021 

Maßnahme Bezeichnung Betrag in EUR 

1 Siehe Finanzierung in Grundsatzbeschluss  

2 Wird zur Abgabe des Förderantrages komplettiert  

3   

3   

5   

 
2022 

Maßnahme Bezeichnung Betrag in EUR 

1   

2   

3   

3   

5   

 
2023 

Maßnahme Bezeichnung Betrag in EUR 

1   

2   

3   

3   

5   

 
2024 

Maßnahme Bezeichnung Betrag in EUR 

1   

2   

3   

3   

5   

 
2025 

Maßnahme Bezeichnung Betrag in EUR 

1   

2   

3   

3   

5   

 
 
 
 
 
 
 
Ausgaben für die Maßnahmen über den gesamten Zeitraum von 2021 – 2025 

Maßnahme. Bezeichnung Betrag in EUR 

1   

2   

3   



3   

5   

 
Finanzierungsplan 
Die Projektkosten liegen insgesamt bei: ………………… Euro. Bei einem Bundesförderanteil von 45% bzw. 90% 

besteht folgender Fördermittelbedarf: 

 

Projekte im Rahmen des Förderprogramms müssen von den betreffenden Kommunen mitfinanziert werden. Der 

Eigenanteil der Kommunen beträgt grundsätzlich 55% der förderfähigen Kosten (4). Bei Vorliegen einer 

Haushaltsnotlage kann sich der Eigenanteil der Kommune auf bis zu 10% reduzieren. Bei Objekten oder Flächen 

in Landeseigentum ist eine Eigenbeteiligung des Landes obligatorisch. In diesem Fall beträgt die Kofinanzierung 

der förderfähigen Kosten (4) durch das Land 55% und ist durch entsprechende Landesmittel zu sichern. 

Ausnahmen sind möglich, wenn durch den Stabilitätsrat eine Haushaltsnotlage des Landes festgestellt wurde. 

 
 

Jahr (1) 
Projektkosten  

(2) ggf. Mittel 
beteiligter 

Dritter   

 (3) ggf. Mittel 
öffent- 
licher 

Fördergeber 
(ohne 

Bundesanteil)  

(4) 
Förderfähige 

Kosten) 

(5) 
Landesmittel 

(6) 
kommunale 
Eigenanteil 

(7) 
Bundesmittel 

(8) Mittel 
unbeteiligter 

Dritter 

2021         

2022         

2023         

2024         

2025         

         

Gesamt         

 
 
Wichtige Hinweise 

Ausfüll-Hinweise zur Tabelle „Finanzierungsplan“ 

Spalte (1): Dies ist die Summe aller Kosten, die zum Nachweis der Gesamtfinanzierung des eingereichten 

Projektes herangezogen werden. 

Spalte (2): Beteiligte Dritte sind Eigentümer oder Nutznießer (Ausgenommen hiervon ist die Kommune oder das 

Land). Zur Ermittlung der förderfähigen Kosten (4) sind diese Mittel von den Projektkosten abzuziehen. 

Spalte (3): Diese Mittel dürfen keine Bundesmittel beinhalten. Fördermittel der Städtebauförderung sind 

beispielsweise für die Kofinanzierung des eingereichten Projektes nicht zulässig (ggf. sind klar trennbare Bau- 

oder Projektabschnitte zu bilden). Zur Ermittlung der förderfähigen Kosten (4) sind diese Mittel von den 

Projektkosten abzuziehen 

Spalte (4): Die förderfähigen Kosten (4) ergeben sich aus den Projektkosten (1) abzüglich der Mittel beteiligter 

Dritter (2) sowie öffentlicher Fördergeber (3). Die förderfähigen Kosten (4) sind durch kommunale Eigenmittel, 

Bundesmittel und ggf. Mittel unbeteiligter Dritter zu finanzieren. 

Spalte (5): Bei Objekten oder Liegenschaften in Landeseigentum ist eine Beteiligung des Landes obligatorisch. 

Diese beträgt grundsätzlich 55% der förderfähigen Kosten (4). Ausnahmen sind möglich, wenn durch den 

Stabilitätsrat eine Haushaltsnotlage des Landes festgestellt wurde. 

Spalte (6): Der kommunale Eigenanteil umfasst grundsätzlich 55% der förderfähigen Kosten (4). Er kann durch 

Mittel unbeteiligter Dritter (8) oder eine nachgewiesene Haushaltsnotlage auf mindestens 10% reduziert werden. 

Spalte (7): Es können grundsätzlich Bundesmittel in Höhe von 45% der förderfähigen Kosten (4) beantragt 

werden. Bei nachgewiesener Haushaltsnotlage kann sich der Bundesanteil bis auf max. 90% der förderfähigen 

Kosten (4) erhöhen (der kommunale Anteil liegt dann bei 10%). 

Spalte (8): Als unbeteiligte Dritte gelten solche natürlichen oder juristischen Personen, die keine rechtlichen, 

personellen oder wirtschaftlichen Beziehungen zum Bauherrn haben. Darüber hinaus dürfen sie nicht selbst 



Förderempfänger oder Nutznießer der Förderung sein (z. B. unabhängige Stiftungen oder Spender). Bei privaten 

oder kirchlichen Eigentümern sowie bei anderen öffentlichen Fördergebern handelt es sich grundsätzlich nicht um 

unbeteiligte Dritte. Mittel unbeteiligter Dritter können den kommunalen Eigenanteil bis auf 10% der förderfähigen 

Kosten (4) reduzieren. 

 
AZA Zusätzliche Angaben und Anlagen der Projektskizze 
 
Darstellungen des Projektes 

☐ Mind. Zwei, jedoch max. vier zeichnerische, bildliche oder kartografische Darstellungen des Projektes 

und seiner Verortung im städtebaulichen Umfeld. Bitte beachten Sie, dass neben der Darstellung des 
Projektes sowie den zeichnerischen, bildlichen und kartografischen Darstellungen keine weiteren 
Unterlagen für die Vorprüfung Ihres Projektantrages berücksichtigt werden. Wir bitten Sie daher von der 
Zusendung weiterer Materialien (Baupläne, Infotafeln, Broschüren etc.) abzusehen. 

 
 
Eigentumsverhältnisse 
 
Das betreffende Objekt befindet sich (bitte ankreuzen) 

x im Eigentum der Kommune 

☐ im Eigentum des Landes 

☐ im Eigentum des Bundes 

☐ im Eigentum eines kommunalen Unternehmens 

☐ im Eigentum eines privaten Dritter (auch Vereine u.ä.) 

 
Sonstiger Eigentümer: 
 
 
Anteil der Kommune 
 
Die Kommune befindet sich (bitte ankreuzen) 

☐ nicht in Haushaltsnotlage (kommunaler Anteil bei 55%) 

☐ in Haushaltsnotlage (kommunaler Anteil mindestens 10%) 

  ☐ eine Bescheinigung der Kommunalaufsichtsbehörde liegt bei 

☐ wird nachgereicht bis zum 13. November 2020 

 (Bei Antragsaufforderung muss diese erneut aktuell vorgelegt werden.) 
 

 
Ratsbeschluss 
 
Ein Ratsbeschluss über die Unterstützung des Stadt- und Gemeinderates 

☐ liegt bei 

☐ wird nachgereicht bis zum 13. November 2020 
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